
Gemeinde Spiekeroog
Der Gemeindewahlleiter

Westerloog 2, 26474 Spiekeroog

1. Änderung der Wahlbekanntmachung des Gemeindewahlleiters vom
17.12.2025 für das Wahlgebiet der Gemeinde Spiekeroog

II. Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin/des hauptamtlichen
Bürgermeisters der Gemeinde Spiekeroog

Aufgrund einer gesetzlichen Änderung des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetz (NKWG) wurde
die Einreichungsfrist der Wahlvorschläge für die Direktwahl auf den 69. Tag vor der Wahl vorverlegt
(§ 45d Abs. 6 NKWG-neu).

Geändert wird aus diesem Grund der Wortlaut zu Nr. 5 -Einreichungsfrist für Wahlvorschläge
Bürgermeisterin/Bürgermeister-.

Nr. 5 neu: Die Wahlvorschläge sind möglichst frühzeitig, jedoch bis spätestens 06.07.2026, 18.00 Uhr
beim Gemeindewahlleiter, Rathaus Spiekeroog, Westerloog 2, 26474 Spiekeroog, einzureichen.

Spiekeroog, 07.05.2026
Gemeinde Spiekeroog
Der Gemeindewahlleiter
L. Seifert


